
Förderung für Ladestationen für Elektrofahrzeuge 

Diese Förderung hilft bei der Anschaffung und Installation von Ladestationen für 
Elektroautos und Plug-in-Hybride. Die Ladestationen dürfen nicht für kommerzielle 
Zwecke genutzt werden. 

 

Wer kann die Förderung beantragen? 

     Privatpersonen, die ihren Wohnsitz in Südtirol haben und dort einen Parkplatz für 

die Ladestation besitzen.  

     Öffentliche Körperschaften und gemeinnützige Organisationen, die keine 

gewerbliche Tätigkeit ausüben und hauptsächlich in Südtirol aktiv sind. 

     Es ist verpflichtend, einen Stellplatz zu haben, auf dem die Ladestation in der 

Provinz Bozen installiert werden kann. 

 

Wie hoch ist die Förderung? 

      Die Förderung beträgt 80 % der Kosten, bis zu 1.000 € pro Ladestation.  

     Privatpersonen können maximal drei Ladestationen gefördert bekommen. 

    Sie kann mit anderen öffentlichen Förderungen kombiniert werden. 

 

Welche Kosten sind förderfähig? 

     Anschaffung und Installation einer Ladestation  

     Kosten für einen speziellen Stromanschluss  

     Bereitstellung von Ladestationen über einen Servicevertrag (mindestens 3 

Jahre, danach muss der Antragsteller Eigentümer werden)  

     Installation von kostenlosen Ladestationen 

 

     Nicht förderfähig: 



• Der bloße Kauf einer Ladestation ohne Installation 
• Ladestationen für E-Bikes und Elektromopeds 

 

Wie beantragt man die Förderung? 

     Nur online, bevor die Rechnung ausgestellt oder eine Zahlung geleistet wird. 

Erforderlich sind: 

• Kostenvoranschläge 
• SPID, Bürgerkarte oder elektronischer Personalausweis für den Zugang 

 

Kosten 

      Bearbeitungsgebühr: 16 €, als digitale oder echte Stempelmarke. 

 

Weitere Informationen 

      Unvollständige Anträge müssen innerhalb von 30 Tagen korrigiert werden, 

sonst werden sie storniert.  

      Nach der Genehmigung muss die Abrechnung bis zum 31. Dezember des 

Folgejahres eingereicht werden. 

 

Pflichten 

        Drei Jahre lang darf die Ladestation nicht verkauft oder vermietet werden. 

 

Wann wird die Förderung widerrufen? 

Das Geld muss zurückgezahlt werden (inkl. Zinsen), wenn:  

    Die Voraussetzungen nicht erfüllt sind  

    Falsche Angaben gemacht wurden  



    Man ändert die Nutzung der Station vor dem dritten Jahr. 

 


